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Sozialgericht Berlin 

S 90 AV 238114 ER 

In dem Rechtsstreit 

Proz.-Bev. : 
Rechtsanwälte Wessei & Clemm, 
Yorckstr. 80, 10965 Berlin, 

gegen 

Beschluss 

- Antragsteller -

1. das Land Berlin vertreten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales, 
Zentrale Leistungsstelle f. Asylbewerber 

Turmstr. 21 , Haus A, 10559 8erHn, 

2. das Land Berlin vertreten dureil das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, 
Abt. Gesundheit und Soziales 
Yorckstr. 4-11 , 10965 Berlin, 

das Land Berlin vertreten durch das Bezirksamt Mille von Berlin, 
Standort Wedding - Sozialamt, Rechtsstelle . 

Müllerstr . 146/147, 13353 Berlin, 

- Antragsgegner -

- Beigeladen : -

hat die 90. Kammer des Sozialgerichts Berlin am 28. August 2014 durch die Richterin am So
zialgericht Senton beschlossen: 

Der Beigeladene wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem 
Antragsteller vorläufig ab 1. September 2014 bis 30. November 2014, längstens 
jedoch - je nach dem welches der Ereignisse am frühestens eintritt - bis zum 
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bestand kräftigen Abschluss des Verwaltungsverfahrens auf Leistungsgewäh
rung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) bzw. bis zur freiwilligen 
Ausreise des Antragstellers oder der Ab-I Zurückschiebung oder Inhaftierung 
(Abschiebehaft) des Antragstellers bzw. bis zur Zuweisung in den Zuständig
keitsbereich eines anderen Leistungsträges als das land BerUn Grundleistun· 
gen (ohne Unterkunft) nach § 3 AsylbLG (gekürzt gem. § 1a Nr. 1 AsylbLG) I.H.v. 
276,28 € monatlich zu gewähren sowie den Antragsteller bei persönlicher Vor
sprache beim Beigeladenen - bei Vorsprache am 28. August 2014 bereits ab 28. 
August 2014 .- in einer Unterkunft unterzubringen unter Übernahme der Unter
kunftskosten. Bei Vorsprache des Antragstellers am 28. August 2014 gilt die 
Verpllichtung des Beigeladenen nach vorstehendem Satz hinsichtlich der Unter
kunft und Unterkunftskosten bereits ab 28. August 2014. 

Die Anordnung wird davon abhängig gemacht, dass der Antragsteller am 28. 
August 2014 oder 1. September 2014 während der Öffnungszeiten (Öffnungszei
ten jeweils von 9 bis 12 Uhr vormittags) persönlich beim Beigeladenen am 
Standort Wedding in der Müllerstrasse 146 in Berlin vorspricht wegen Grundleis
tungen nach § 3 AsylblG und Unterbringung. 

1m Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. 

Der Beigeladene hat dem Antragsteller die Hälfte seiner notwendigen außerge
richtlichen Kosten zu erslntten. Darüber hinaus haben die Beteiligten einander 
keine außergerichtlichen Kosten zu erstatten. 

Gründe 
L 

Mit dem am 25. August 2014 beim Sozialgericht Berlin eingegangen Antrag begehrt der An

tragssteIler (ASt) die Gewährung von Grundleistungen ab 26. August 2014 sowie Unterbrin

gung und Kostenübernahme iür die Unterkunft nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. 

Der ASt hat eine Karte als Teilnehrner "Vereinbarung Oranienplatz". Nach den Angaben dar· 

auf ist er am 1.1.1990 geberen und hat die Staatsangehörigkeit . Er hat eine von 

Italien ausgestellte "permesso die soggiorno" (AufenthaltserlaubniS) Nr. , die bis 

12.2015 gültig ist sowie einen bis 2.2015 gültigen "\itolo die viaggio per stranier" (Rei

sedokumeTlt) 

Unter dem Datum 30. Juni 2014 beantragte der ASt bei der berliner Ausländerbehörde die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Mit Bescheid vom 8_ August 2014 lehnte die Ausländer· 

behörde den Antrag ab. Er habe nach Anhörung zu den entscheidungserheblichen Tatsachen 

nichts Substantielles vorgetragen. Ausweislich der bundespolizei/iehen Ermittlungen sei er 

darüber hinaus am  2012 von der BUndespolizei von München nach Italien zu

rückgeschoben worden_ Seine Wiedereinreise entgegen bestehender Sperrwirkung sei daher 
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unerlaubt erfolgt. Da er nicht entsprechend wiederholter Aufforderung vorgesprochen habe, 

habe das Verfahren gem. § '15a Aulenthaltsgesetz (AufenthG) nicht eingeleitet werden kön

nen. Eine ausländerbehördliche Zuständigkeit habe daher nicht begründet werden können. 

Mangels Zuständigkeit könne il1m die Ausländerbehörde Berlin keinen Aufenthaltstitel erteilen. 

Der ASt versichert eidesstattlich , dass er im Staat aufgewachsen sei. 2009 

habe er wegen Kriegs seine Familie verloren und habe das Land verlassen müssen. Danach 

sei er in Libyen gewesen . Das Land habe er 2011 wegen Krieges verlassen und sei nach ita

lien gekommen. Dort habe er 2013 subsidiären Aufenthalt bekommen. Die Situation in Italien 

sei jedoch unerträglich. Er habe keine Arbeit gefunden, hätte keine Unterkunft, Nahrung und 

keine Gesundheitsversorgung gehabt. Da er mit seinen italienischen Papieren reisen dürfte, 

sei er nach Deutschland gekomlnen. Papiere aus habe er nicht, da er keine Möglichkeit 

habe, seine Staatsangehörigkeit  nachzuweisen. Die Staatsangehörigkeit 

besitze er nicht. Er habe keinerlei Einkünfte und kein Geld. Auf dem Oranienplatz habe 

er von SaChspenden gelebt. Seit April 2014 habe er in der Unterkunft Gürtelstrasse gelebt 

und 360 t: im Monat erhalten. Er habe keine Verwandten, die ihn unterstützen könnten. Am 

25. August 2014 habe er mittags di,e Aufforderung erhalten, das Haus bis 26. August 2014 um 

8 Uhr zu verlassen. Er wisse nicht, wohin er gehen solle. Für August habe er Geld bekom

men. Ab September solle er kein Geld mehr erhalten. 

Der ASt beantragt in der Antragsschrift wörtlich , 

die Antragsgegner im Wege der einstweiligen Verfügung zu verpflichten, dem An
tragsteller weiter Leistungen zum Lebensunterhalt ab dem 26.08.2014 zu gewähren, 
insbesondere auf Grundleistungen sowie Nachweis und Kostenübernahme für eine 
Unterkunft nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, hilfsweise analog nacl1 dem Asyl
bewerberleistungsgesetz in Verbindung mit dem Einigungspapier Oranienplatz und 
dem entsprechenden Senatsbeschluss. 

Die Antragsgegner (AG) beantragen, 

den Antrag abzuweisen. 

Der Beigeladene beantragt. 

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abzuweisen. 

Der AG zu 1. ist der Ansicht, da noch kein Verfahren nach § 15a AufenthG durchgeführt wor

den sei, sei gem. Nr. 4 Abs. 1 S. 1 Ausführungsvorschriften über die Zuständigkeit für die 

Leislungsgewährung nach dem AsylbLG (AV ZustAsylbLG) i.V.m. Nr. 4 Abs. 3 Ausführungs

vorschriften über die örtliche Zuständigkeit für die Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölf-

04/ 09 



'28i08!201..\ 08 : 23 +..\ 9-30-397.t8638 S5 BEPLIH S. 05 / 0'3 

- 4-

ten SozialgesetzbuCh (AV ZustSoz) sei das Bezirksamt Mitte tür eine Leistungsgewährung 

zuständig . 

Der AG zu 2. meint, er sei lediglich Zahlstelle für Leistungen nach den Senatsbeschlüssen 

vorn 24.6.2014 und 27.5.2014. Für die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen sei der AG zu 

1. zuständig. Aufgrund der Mitteilung des AG zu 1. , dass die aufenthaltsrechtliche Prüfung für 

den ASt abgeschlossen sei, werde die Bereitstellung der Unterbringungsplätze zum 25. Au

gust 2014 sowie die Bareuszahlung Ireiwilliger Leistungen eingestellt. Die Barauszahlung sei 

für die Zeit bis 31. August 2014 erfOlgt. Zudem lagen ihm keine anspruchsbegründenden Un

terlagen vor. 

Der Beigeladene tragt vor, der ASt habe nicht dargelegt, dass Ihm eine Rückreise nach Italien 

unzumutbar sei. Sein Vortrag in der eidesstattlichen Versicherung vom 26. August 2014 über

zeuge nicht. Nach seiner Einreise habe er sich am Oranienplatz aufgehalten ebenfalls ohne 

Leistungen zu beziehen oder eine Aussicht auf Arbeit zu haben. Die prüfung einer Aufent

haltserlaubnis habe er selbst vereitelt, Indem er nicht bei der Ausli:lnderbehörde vorgespro

chen habe. 

Der ASI halle sich illegal in Deutschland auf, sei ausreisepflichtig und gehöre damit zum Per

sonenkreis des § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG. Sein Leistungsanspruch sei auf das unabweisbar 

gebotene begrenzt. § 1 a AsylbLG lasse die Auslegung zu, dass keine Leistungen bzw. nur die 

Rückreisekosten als geboten anzusehen seien. Er verweist auf den Beschluss des OVG Ber

lin vom 12.11.1999, Az. 6 SN 203.99. Die unabweisbar gebotenen Leistungen seien die 

Übernahme der Rückreisekosten nach Italien und die Verpflegung während der Reise. Ein 

weiterer Leistungsanspruch beslehe nicht. 

Antragsbegründende Unlerlagen lägen ihm bislang nicht vor. 

Das Gericht hat mit Beschluss vom 26. August 2014 das Bezirksamt Mitte notwendig beigela

den. 

Bezüglich des weiteren Sach- lind Streitstandes wird ergänzend auf den Inhalt der Gerichts

akte verwiesen. 

11. 

Der Antrag hat im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Ertolg. 

Dahinstehen kann, ob der Beigelaelene (Land Berlin) gegenüber elen AG (Land Berlin) Dritter 

i.S.d. § 75 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetzt (SGG) ist. Es kann jedenfalls enlsprechend § 75 
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Abs. 5 SGG eine einstweilige Anordnung gegen ihn ergehen (Leitherer, in: Meyer-Ladewig/ 

Keller/ Leitherer, SGG, 10. Auf!., § 75, Rn. 18). 

Der ASt begehrt die Veränderung eines bisher leistungslosen Zustandes. In diesem Fall kann 

einstweiliger Rechtsschutz nur unter den Voraussetzungen des § 86 b Abs. 2 Satz 2 SGG 

gewährt werden. Danach sind einstweilige Anordnungen zur Regelung eines vorli\ufigen Zu

standS in Bezug auf ein streitigcs Rechtsverhaltnis zulässig, wenn eine solche Regelung zur 

Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Begründet ist der Antrag auf einstweiligen 

Rechtsschutz, wenn sich bei summarischer Prüfung mit ausreichender Wahrscheinlichkeit er

gibt, dass ein Ansprucl1 nacl1 materiellem Recht besteht (§ 86 b Abs. 2 Satz 4 SGG i. V. m. 

§§ 920 Abs. 2. 916 ZPQ; Anordnungsanspruch) und eine besondere Eilbedürftigkeit vorliegt 

(§ 86 b Abs. 2 Satz 4 SGG in Verbindung mit §§ 920 Abs. 2, 917, 918 ZPQ; Anordnungs

grund). 

Der Antrag ist trotz fehlender vorl'leriger AntragsteIlung beim Beigeladenen zulässig. da nach 

der Erklärung des Beigeladenen vom 27. August 2014 dieser nicht zur Erbringung der vom 

ASt begehrten Leistungen bereit und die Sache sehr eilig ist. Der ASt hat binnen weniger als 

24 Stunden die Unterkunft verloren mit der Folge, dass er seit 26. August 2014 obdachlos ist, 

und wird ab 1, September 2014 auch keine laufenden Leistungen für die weiteren Bedarfe 

neben Unterkunft erllalten. 

Der Al1trag ist im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. 

Ein Anordnungsgrund ist ausreichend glaubhaft gemacht. Der ASt ist seit 26. August 2014 

obdachlos und hat für die Zeit ab 1. September 2014 auch keine Mittel , um seinen Lebensun

terhalt sicherzustellen. Ein Abwarten des bestandskräftigen Ausgangs eines noch einzuleiten

den Verwaltungsverfahrens auf Leistungen nach § 3 AsylbLG. reduziert gem. § 1a AsylbLG , 

ist dem ASt nicht zumutbar. 

Ein Anordnungsansprucll ist gegen den Beigeladenen ebenfalls im austenorierten Umfang 

ausreichend glaubhaft gemacht. 

Der Beigeladene ist gem. § 10a Abs. 1 S. 2 AsylbLG und gem. § 10 AsylbLG I.V.m. Nr. 4 Abs. 

1 S. 1 Ausführungsvorschriften über die Zusti'indigkeit für die Leistungsgewährung nach dem 

AsylbLG (AV ZustAsylbLG) I. V.rn . Nr. 4 Abs, 3 Ausführungsvorschrilten über die örtliche Zu

ständigkeit für die Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (AV 

ZustSoz) für eine Leistungserbnngung an den ASt zuständig. 

Ein Leistungsanspruch nach dem AsylbLG setzt keinen Antrag voraus, Vielmehr gilt der 

Kenntnisgrundsatz. 
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Der ASt gehört gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG überwiegend wahrscheinlich zum leistungsbe· 

rechtigten Personen kreis, da er vollziehbar ausreisepflichtig ist. 

Der ASt ist gem. § 50 Abs. 1 AufenthG zur Ausreise verpflichtet, da er einen erforderlichen 

Aufenthaltstitel nicht oder nietlt mehr besitzt. Die "permesso die soggiorno" (Aufenthaltser

laubnis) sowie der "titolo die viag9io per stranier" (Reisedokument) sind keine Aufenthaltstitel 

i.S.v. § 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis" AufenthG. Da der ASt nicht lediglich für einen Kurzaufenthalt 

eingereist ist bzw. sich länger als drei Monate in Deutschland aufhält, benötigt er trotz der von 

Italien erteilten Aufenthaltserlaubnis für seinen Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltsti

tel. 

Die Ausreisepflicht ist auch gem. § 56 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AufenthG vollziehbar; denn trotz des 

am 30. Juni 2014 gestellten Antrag~ auf Erteilung des erforderlichen Aufenthaltstitels gilt der 

Aufenthalt nicht nach § 81 Abs. 3 S. 1 AufenthG als erlaubt. Dazu müsste sich der ASt bei An

tragstellung rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben. Daran fehlt es, da die Berechti

gung des nach seiner eidesstattlicllen Versicherung jedenfallS vor 30. März 2014 nach 

Deutschland eingereisten ASt zum Kurzaufenthalt von bis zu drei Monaten gem. Art. 21 Abs. 

1 Schengener DurChführungsübereinkommen (SDÜ) bei Antragsteilung auf einen Aufenthalts

titel bereits abgelaufen war. 

Der ASt hat gegen den Beigeladenen ab 1. September 2014 Anspruch aul Grundleistungen 

gem. § 3 AsylbLG, reduziert gem. § 1 a Nr. 1 AsylbLG. 

Der ASt hat durch seine eidesstattliche Versicherung vom 26. August 2014 ausreichend 

glaubhaft gemacht, dass er über kein Einkommen oder Vermögen verfügt, das er gem. § 7 

Abs. 1 AsylbLG vor Eintritt von Leistungen nach dem AsylbLG aufbraucl1en müsste. 

Aufgrund des Vortrags des Antragstellers in der eidesstattlichen Versicherung vom 26. August 

2014 greift überwiegend wahrscheinlich die Anspruchseinschränkung des § 1a Nr. 1 AsylbLG. 

Die Voraussetzungen des § 1a Nr. 1 AsylbLG, Einreise, um Leistungen nach dem AsylbLG zu 

erlangen, liegen überwiegend wahrscheinlich vor; denn der ASt hat sich nach Deutschland 

begeben. weil er in Italien keine Unterkunft etc. erhalten hat. Mittel, um sich selbst zu unterhal

ten hatte er nicht, sondern er hat von Sachspenden bzw. seit April 20014 ausgezahlten Sozi

al hilfeleistungen gelebt. 

Als Rechtsfolge des § 1 a AsylbLG erhält der ASt Leistungen nach AsylbLG nur, soweit diese 

im Einzelfall unabweisbar geboten sind. Entgegen der Ansicht der Beigeladenen ist der An

spruch jedoch nicht darauf beschränkt, dass ihm lediglich Mittel zur freiwilligen Rückreise 

nach Italien gewährt werden. Die Kammer schließt sich insoweit der Auffassung des OVG 
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Nordrhein-Westfalen vom 31 .5.2001. Az. B 16 B 388/01 (veröffentlicht in juris) und Hol1m, in: 

Hohm, AsylbLG, § 1a, Rn. 150ff. an. Auf die dortigen AUSführungen wird verwiesen. 

Unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 18. Juli 

2012, Al.. 1 BvL 10/ 10 und I BvL 2/11 , sind Regelleistungen ohne Abteilungen 4 (aufgrund 

Unterbringung), ohne Abteilungen 5, 9, '10 und 11 ZU gewähren, da die Leislungen der Abtei

lungen 9 bis 11 nach Ansichl der Kammer keinen unabweisbaren Bedarf deCken. Das Gericht 

weicht insoweit von den Entscheidungen des 15. Senats des Landessozialgerichts Berlin

Brandenburg, BeSChluss vom 10.12.2013, Az. L 15 AY 23/13 B und BeSChluss vom 6.2.13, 

Al.. L 15 AY 2/13 B. Danach ist der unabweisbar gebotene Bedarf I.S.v. § la AsylbLG gleich 

der vom BVerfG in der Übergangsregelung ausgeurteilte gem. § 3 Abs. 2 S. 2 und § 3 Abs. 1 

S. 4 AsylbLG zu leistende Geldbetrag. Das vom BVerfG in dieser Übergangsregelung be

schriebene Existenzminimum sei gleichzeitig die unabweisbar gebotene Leistung. Eine Unter

schreitung des Existenzminimums sei ausgeschlossen. 

Da dem Antragsteller eine Beendigung des gekürzten Leistungsbezugs jederzeit durch Rück

reise nach Italien möglich ist, häll die Kammer entsprechend der Rechtsansicht des 23. Se

nats des Landessoziaigericilts Berlin-Brandenburg zu § la Nr. 2 AsylbLG , Beschluss vom 

23.07.2013, Az. L 23 AY 10/13 B ER eine Kürzung der Leistungen nach § 3 AsylbLG gem. 

§ 1 a Nr. 1 AsylbLG für möglich und nicht verfassungswidrig und mit der Entscheidung des 

BVerfG vom 18. Juli 2012, Az, I BvL 10/10 und 1 BvL 2/11 vereinbar. 

Die Leistungshöhe beträgt danach monatlich (ohne Unterkunft) 276,28 € (Berechnung: 391 € 

abzüglich 32,68 €, 29,62 €, 43,13 e, 1,50 € und 7,74 €; zu den Einzelbeträgen aus den Re

gelbedarfsstufen siehe: Bernd-Günter Schwab, Einzelbeträge aus den Regelbedarfsstufen 

des SGB 11 und des SGB XI I sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes ab 1.1.2014, ZfF 

2014, S. 1 ff .) . 

Für die Zeit vor dem 28. August 2014 ist eine Leistungsgewährung betreffend Unterkunft nicht 

möglich, da der ASt für die begehrte Unterbringung beim Beigeladenen persönlich vorspre

chen muss. 

Für die Zeit vor 1. September 2014 besteht kein Anspruch auf weitere Leistungen für Bedarfe 

(ohne Unterkunft) nach § 3 AsylbLG, da dem ASt für den Monat August 2014 bereits diese 

Leistungen gewährt worden sind . 

Die Kammer hat die einstweilige Anordnung befristet, da mit der Regelungsanordnung nach 

§ 86 b Abs. 2 S. 2 SGG der Zustand in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis lediglich vor

läufig geregelt werden soll, um gegenwärtige wesentliche Nachteile abzuwenden. 
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Das Gericht macht von der in § 86 b Abs . 2 Satz 3 SGG in Verbindung mit § 938 Zivilprozess

ordnung (ZPO) eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, zur Erreichung des Zwecks der Anord

nung diese von einer weitergehenden Mitwirkungshandlung des ASt abhängig zu machen. 

Eine persönliche Vorsprache ist nach Erklärung der Beigeladenen erforderlich, damit er den 

ASt In eine Unterkunft unterbringen kann . Zudem sollen gem. § 3 Abs . 4 AsylbLG Leistungen 

in Geld dem Leistungsberechliglen persönlich ausgehändigt werden. Schließlich ist eine Vor

sprache zur abschließenden Klärung der bisl1er lediglich glaubhaft gemachten Anspruchsvor

aussetzungen erforderlich. 

Die I<ostenentscheidung folgt dem Ergebnis dieses Vertahrens (§ 193 SGG analog), da An

haltspunkte tür eine abweichende Kostenentscheidung nicht ersichtlich waren und berücksich

tigt , dass nicht wie beantragt unbefristet Leistungen vorläufig zugesprocl1en wurden und Leis

tungen nicht bereits ab 26. August 2014 vorläufig zugesprochen wurden. 

Rech ts m i\te I bel ehr u nq 

Gegen diesen Beschluss ist gemäß § 172 SGG die Beschwerde an das Landessozialgericht mögliCh. 

Die Beschwerde ist nach § 173 SGG binnen eines Monats nach BeKanntgabe der Entscheidung beim 
Sozialgericht Berlin, Invalidenstrafle 52, 10557 Berlin, schriftlich, in eleKtronischer Form oder mündlich 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts einzulegen. 

Die Beschwerdefrisl ist auch dann gewahrt, wenn die Beschwerde binnen der Frist bei dem Landesso
zialgericht Berlm-Brandenburg. Först"rweg 2 - 6. 14482 Potsdam. schriftl ich, in eleKtronischer Form 
oder mündlich zur Niederschrift des UrKundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird. 

Die elektronische Form wird durch eine qualifizierte signierte Datei gewahrt, die nach den Maßgaben 
der Verordnung über den eleKtronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im Land Berlin vom 27, Dezem
ber 2006 (GVBI. S. 1183) idF vom 9 Dezember 2009 (GVBI. S. 8S1) bzw. der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr Im Land Brandenburg vom 14. Dezember 2006 (GVBI. 11 S. 558) idF vom 
1. Oktober 2007 (GVBI. 11 S. 425) in die elektronische Poststelle des jeweiligen Gerichts zu übermitteln 
ist. Nähere Hinweise zu den Komrnunikationswegen für den elektronischen Rechtsverkehr können un
ter den Internetadressen www.berlin.d0lsennustiZiaktuell/erv bzw. www.erv.brandenburg.de abgerufen 
werden. 

Benton 
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